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TOP 6 
 
 
Unterabschnitt 5.1.2.1: Kennzeichnung und Bezettelung von Umverpackungen 
 
 
 
Antrag Belgiens 
 
 
 

Einführung 
 

1. Gemäß Unterabschnitt 5.1.2.1 a) sind der Ausdruck "Umverpackung", die UN-Nummer und 
die Zettel für alle in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter nicht erforderlich, wenn 
"die für alle in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter repräsentativen Kennzeich-
nungen und Gefahrzettel" sichtbar bleiben. 

 
2. Wegen der in den Unterabschnitten 5.2.1.5, 5.2.1.6 und 5.2.1.7 enthaltenen zusätzlichen 

Kennzeichnungsvorschriften für Güter der Klassen 1, 2 und 7 schließt der Wortlaut "die für alle 
in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter repräsentativen Kennzeichnungen" für 
Güter der Klassen 1, 2 und 7 unter anderem auch die offizielle Benennung für die Beförderung 
und für Gase, die einer n.a.g.-Eintragung zugeordnet sind, die technische Benennung ein. 

 
3. Dies kann für Umverpackungen, die Güter dieser Klassen enthalten, zu unlogischen Situatio-

nen führen: Wenn eine der zusätzlichen Kennzeichnungen nicht sichtbar bleibt, müssen die 
UN-Nummern und die Gefahrzettel auf der Umverpackung wiederholt werden, auch wenn die 
auf den Verpackungen angebrachten UN-Nummern und Gefahrzettel von außen sichtbar blei-
ben. Die nicht sichtbare zusätzliche Kennzeichnung muss jedoch nicht angegeben werden! 
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4. Es bestehen zwei Möglichkeiten, diese unbefriedigende Situation zu beseitigen, und zwar ab-
hängig davon, ob die Sichtbarkeit der in den Unterabschnitten 5.2.1.5, 5.2.1.6 und 5.2.1.7 vor-
geschriebenen zusätzlichen Kennzeichnungen unter allen Umständen als notwendig angese-
hen wird. 

 
Antrag 
 
Alternative 1 
 

5. Wenn die Sichtbarkeit der zusätzlichen Kennzeichnungen als notwendig angesehen wird, soll-
te der Unterabschnitt 5.1.2.1 a) (ii) wie folgt geändert werden: 

 
"(ii) für jedes in der Umverpackung enthaltene gefährliche Gut mit der UN-Nummer, der die 

Buchstaben «UN» vorangestellt sind, gekennzeichnet und, wie nach Abschnitt Kapitel 
5.2.2 für Versandstücke vorgeschrieben, bezettelt sein,". 

 
Alternative 2 
 

6. Wenn die Sichtbarkeit der zusätzlichen Kennzeichnungen nicht als notwendig angesehen 
wird, in Unterabschnitt 5.1.2.1 a) den Wortlaut 

 
"es sei denn, die für alle in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter repräsentativen 
Kennzeichnungen und Gefahrzettel bleiben sichtbar. Ist ein und dieselbe Kennzeichnung oder 
ein und derselbe Gefahrzettel für verschiedene Versandstücke vorgeschrieben, muss diese 
Kennzeichnung oder dieser Gefahrzettel nur einmal angebracht werden." 
 
ersetzen durch: 
 
"es sei denn, die für alle in der Umverpackung enthaltenen gefährlichen Güter repräsentativen 
Kennzeichnungen UN-Nummern und Gefahrzettel bleiben sichtbar. Ist ein und dieselbe 
Kennzeichnung UN-Nummer oder ein und derselbe Gefahrzettel für verschiedene Ver-
sandstücke vorgeschrieben, muss diese Kennzeichnung UN-Nummer oder dieser Gefahrzet-
tel nur einmal angebracht werden." 
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